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Bietern, die gegen Equal Pay verstoßen, droht Ausschluss
Expertenbeitrag: Entgeltgleichheit
Die  Entgeltgleichheit  zwischen
Frauen und Männern muss im öffent-
lichen  Beschaffungssektor  eine  tra-
gende Rolle  spielen,  um der staatli-
chen Vorbildfunktion gerecht zu wer-
den.  Öffentliche  Aufträge  sollten
daher nur an Unternehmen vergeben
werden,  die  sich  dazu  verpflichten.
Eigene landesrechtliche Vorschriften
sind dafür nicht nötig.
Nürnberg. In den Landesvergabegeset-
zen Thüringens und Sachsen-Anhalts ist
geregelt, dass öffentliche Aufträge nur
an Bieter vergeben werden dürfen, die
sich bei der Angebotsabgabe verpflich-
ten, ihren Arbeitnehmern bei der Auf-
tragsdurchführung  bei  gleicher  oder
gleichwertiger Arbeit  gleiches Entgelt
zu zahlen. Doch auch ohne solche lan-
desrechtlichen Vorschriften im öffentli-
chen Beschaffungswesen sind Sankti-
onsmöglichkeiten  denkbar,  um  die
bestehenden bundesgesetzlichen Rege-
lungen zum Grundsatz des sogenannten
Equal Pay wirksam zur Geltung zu brin-
gen.
Entgelttransparenzgesetz und Gleich-
behandlungsgesetz
Die Pflicht zur gleichen Bezahlung für
Frauen und Männer folgt schon aus dem
Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)
und  dem Allgemeinen  Gleichbehand-
lungsgese t z  (AGG) .  E ine  nach

Geschlechtern differenzierende Vergü-
tung ist gemäß AGG unwirksam (Para-
graf 7 Absatz 1 und 2 sowie Paragraf 2
Absatz 1 Nummer 2). Nach Paragraf 3
Absatz 1 EntgTranspG ist bei gleicher
oder gleichwertiger Arbeit eine unmit-
telbare oder mittelbare Benachteiligung
wegen des Geschlechts im Hinblick auf
sämtliche Entgeltbestandteile und Ent-
geltbedingungen ausdrücklich verboten.
Diese  Regelungen  sind  auch  auf
Arbeitsverhältnisse zwischen einem im
Ausland ansässigen Arbeitgeber und sei-
nen im Inland beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern entspre-
chend anwendbar. Das ist im Arbeitneh-
merentsendegesetz (AEntG) normiert.
Das  EU-Vergaberecht  verpflichtet
Unternehmen,  bei  der  Durchführung
öffentlicher Aufträge alle für sie gelten-
den Rechtspflichten einzuhalten. Das ist
in Paragraf 128 Absatz 1 des Gesetzes
gegen  Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) geregelt. Das Gebot zur Geset-
zestreue umfasst auch arbeitsrechtliche
Vorschriften,  wie  den Grundsatz  zum
Equal  Pay  von  Frauen  und  Männern.
Bewerber und Bieter, die nachweislich
gegen  geltende  arbeitsrechtliche  Ver-
pflichtungen verstoßen haben, können
unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes jederzeit vom Vergabe-
verfahren ausgeschlossen werden (Para-

graf  124  Absatz  1  Nummer  1  GWB).
Erst  recht  droht  Unternehmen,  die  im
Rahmen  ihrer  beruflichen  Tätigkeit
nachweislich eine schwere Verfehlung
begangen haben, durch welche die Inte-
grität des Unternehmens infrage gestellt
wird,  der  mögliche  Ausschluss  nach
Paragraf 124 Absatz 1 Nummer 3 GWB.
Verpflichtungsklausel  kann Kündi-
gung  erleichtern
Bewerber und Bieter müssen sich erklä-
ren,  dass  keine  solchen  Ausschluss-
gründe wegen erheblicher arbeitsrechtli-
cher Verstöße wie gegen das Equal-Pay-
Gebot vorliegen. Denn öffentliche Auf-
träge dürfen nur an zuverlässige Unter-
nehmen vergeben werden.
Haben betroffene  Unternehmen keine
Selbstreinigungsmaßnahmen nach Para-
graf 125 GWB ergriffen, so dürfen sie
als Bewerber und Bieter sogar für bis zu
drei Jahre von der Teilnahme an Verga-
beverfahren ausgeschlossen werden. Bei
massiven  Verletzungen  gegen  den
Grundsatz  des  Equal  Pay  kann  der
öffentliche  Auftraggeber  einen  beste-
henden  Auftrag  sogar  kündigen.
Holger Schröder,
Fachanwalt für Vergaberecht, Rödl und
Partner, Nürnberg
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